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Totalrevision des Gesetzes über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht (KBüG)
 
Fragebogen zur Anhörungsvorlage vom 19. Januar 2011
 
Ablauf Anhörung: 12. Mai 2011
Adresse für Rückfragen 
Bitte übermitteln Sie den ausgefüllten Fragebogen bis am 12. Mai 2011 elektronisch mit dem Knopf auf der letzten Seite oder senden Sie ihn per Mail an buergerrechtsrevision@ag.ch oder per Post an das Departement Volkswirtschaft und Inne-res, Generalsekretariat, FreyHerosé-Str. 12, 5001 Aarau.
Der Fragebogen ist online abrufbar unter http://www.ag.ch/vernehmlassungen; Fragen zur Anwendung und Übermittlung richten Sie bitte an buergerrechtsrevision@ag.ch oderTel. 062 835 14 06.
 
I.         Gesamtbeurteilung 
Frage 1: 
 
Wie beurteilen Sie insgesamt den Entwurf für ein neues Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht (KBüG)?
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
II.         Zu den einzelnen Neuerungen
Frage 2: 
Zuständigkeiten auf Gemeindeebene: Rechtssetzung und Erhebungen (§ 20 KBüG-Entwurf)
 
Anhörungsbericht Ziff. 3.1 
 
Der Regierungsrat schlägt folgende Regelung vor: Wie bisher sollen die Gemeinden keine eigenen Einbürgerungsvoraussetzungen festlegen können. Weiterhin sollen die Gemeinden aber den Hauptteil der Erhebungen zur Prüfung der Integration vornehmen:
-         Einholen von Berichten (Arbeitgeber, Schulen usw.)
-         Prüfung der Voraussetzung bezüglich Aufenthaltsdauer in der Gemeinde
-         Durchführen der Integrationsprüfung aufgrund der folgenden Kriterien:
-     Vertrautheit mit den Lebensverhältnissen in der Schweiz, im Kanton und in der Gemeinde im Rahmen des Einbürgerungsgesprächs
-     Sprachliche und staatsbürgerliche Kenntnisse anhand eines kantonal einheit-lichen Basistests und anschliessend im Rahmen des Einbürgerungsgesprächs
-     Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
-     Achten der Grundsätze der Bundes- und Kantonsverfassung durch Unter-zeichnen der entsprechenden Erklärung zu Beginn des Verfahrens
-     Teilnahme am Wirtschaftsleben oder Erwerb von Bildung
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 3: 
 
Variante betreffend Zuständigkeiten auf Gemeindeebene bezüglich Erhebungen(§ 20 KBüG-Entwurf)
 
Anhörungsbericht Ziff. 3.1.2.3 
 
Als Alternative zum Hauptvorschlag (Frage 2) wird folgende Regelung zur Diskussion ge-stellt: Die Einbürgerungsvoraussetzungen werden mit Ausnahme der gemeindespezifischen Integrationsaspekte durch den Kanton geprüft: Sprachtest und staatsbürgerlicher Test be-züglich Bund und Kanton (umfassender Test mit Ergebnis "Bestanden" oder "Nicht bestan-den"), strafrechtliche, wirtschaftliche und betreibungsrechtliche Prüfung. 
 
Die Gemeinden können sich bei dieser Variante auf die Integrationsprüfung hinsichtlich fol-gender Kriterien konzentrieren:
-     Vertrautheit mit den Lebensverhältnissen in der Gemeinde im Rahmen des Einbürgerungsgesprächs
-     Staatsbürgerliche Kenntnisse bezüglich Gemeindeebene im Rahmen des Einbürgerungsgesprächs
-     Beachten der öffentlichen Ordnung, soweit es um Handlungen oder Verhal-tensweisen geht, die nicht im Strafregisterauszug verzeichnet, aber integrati-onsrelevant sind 
-     Achten der Grundsätze der Bundes- und Kantonsverfassung (Unterzeichnen der entsprechenden Erklärung zu Beginn des Verfahrens)
-     Durchführung der Publikation des Gesuchs und Würdigung der eingereichten Eingaben
 
Der finanzielle Zusatzaufwand des Kantons wäre bei dieser Variante durch eine Anpassung der Gebühren zu decken.
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 4: 
 
Welcher Variante geben Sie den Vorzug?
 
Hauptvorschlag (1)
Variante (2)
Gemeinden sind für den Hauptteil der Integrationsprüfung zuständig. Sie füh-ren einen kantonal einheitlichen Basis-test zur Ermittlung der sprachlichen und staatsbürgerli-chen Kenntnisse durch (vgl. Frage 2).
Der Kanton führt einen Teil der Integ-rationsprüfung durch: Sprachlicher und staatsbürgerlicher Test; strafrechtliche, wirtschaftliche und betreibungsrechtliche Prüfung. Die Ge-meinden können sich auf die gemeinde-spezifischen Integra-tionsaspekte kon-zentrieren 
(vgl. Frage 3).
keine 
Angabe
Frage 5: 
 
Publikation des Einbürgerungsgesuchs mit Möglichkeit zur Einreichung von Eingaben an den Gemeinderat (§ 19 KBüG-Entwurf)
 
Anhörungsbericht Ziff. 3.2.3.3 und 3.2.3.4
 
Damit sich alle interessierten Personen zu einem Einbürgerungsgesuch äussern können, sollen künftig alle Gesuche publiziert werden. Anschliessend sollen während 30 Tagen Ein-gaben an den Gemeinderat eingereicht werden können, der die Stellungnahmen im Rahmen der weiteren Integrationserhebungen prüft. Im Gesetz sollen die Einzelheiten zur Publikation geregelt werden. Der Gemeinderat würdigt die eingereichten Eingaben im Rahmen der In-tegrationsprüfung.
 
Die Publikation mit der Möglichkeit zur Einreichung von Eingaben an den Gemeinderat soll nicht nur eingeführt werden, wenn die Zuständigkeit für die Zusicherung des Gemeindebür-gerrechts dem Gemeinderat zugewiesen wird, sondern auch wenn die Gemeindeversamm-lung bzw. der Einwohnerrat für zuständig erklärt wird (Anhörungsvariante, Frage 7). 
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 6: 
 
Zuständigkeiten auf Gemeindeebene: Entscheidkompetenz des Gemeinderats für Zu-sicherung des Gemeindebürgerrechts (§ 21 KBüG-Entwurf)
 
Anhörungsbericht Ziff. 3.2
 
Der Regierungsrat schlägt folgende Regelung vor: Einbürgerungen sind gemäss Vorgabe des Bundes nicht mehr ein politischer Entscheid, sondern ein Verwaltungsakt. Da die Legis-lative grundsätzlich nicht dafür bestimmt ist, Verwaltungsakte zu erlassen, stellen sich bei der Zusicherung des Gemeindebürgerrechts durch die Gemeindeversammlung bzw. den Einwohnerrat verschiedene Probleme hinsichtlich Begründungspflicht, rechtlichem Gehör, Datenschutz, Rechtsschutz und Länge des Verfahrens. Deshalb soll die Kompetenz für die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts dem Gemeinderat zugewiesen werden. Die Stimm-berechtigten und weitere interessierte Personen können sich zu den Einbürgerungsgesu-chen äussern, nachdem diese publiziert worden sind (siehe Frage 5).
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 7: 
 
Variante betreffend Zuständigkeiten auf Gemeindeebene: Entscheidkompetenz des Gemeinderats für Zusicherung des Gemeindebürgerrechts; Gemeindeversammlung oder Einwohnerrat kann in der Gemeindeordnung für zuständig erklärt werden (§ 21a KBüG-Entwurf). 
 
Anhörungsbericht Ziff. 3.2 
 
Als Alternative zum Hauptvorschlag (Frage 6) wird folgende Regelung zur Diskussion ge-stellt: Grundsätzlich ist der Gemeinderat für die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts zu-ständig. Die Gemeinden können aber in ihrer Gemeindeordnung die Gemeindeversammlung oder den Einwohnerrat als zuständig erklären.
 
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 8: 
 
Welcher Variante geben Sie den Vorzug?
 
 
Hauptvorschlag (1)
Variante (2)
Gemeinderat ist für Zusicherung des Gemeindebürger-rechts zuständig, nachdem das Ge-such publiziert wur-de und alle interes-sierten Personen eine Eingabe beim Gemeinderat einrei-chen konnten (vgl. Frage 6).
Gemeinderat ist für Zusicherung des Ge-meindebürgerrechts zuständig; Gemein-deordnung kann Ge-meindeversammlung bzw. Einwohnerrat für zuständig erklären. Auch bei dieser Vari-ante wird das Gesuch zuvor publiziert, und es besteht für alle interessierten Perso-nen die Möglichkeit, dem Gemeinderat Eingaben einzurei-chen (vgl. Frage 7).
keine 
Angabe
Frage 9: 
 
Zuständigkeit auf kantonaler Ebene: Einführung einer grossrätlichen Einbürgerungs-kommission (Änderung von § 17 der Geschäftsordnung des Grossen Rats)
 
Anhörungsbericht Ziff. 3.3
 
Der Gesetzesentwurf sieht bezüglich Zuständigkeit des Grossen Rats für die Erteilung des Kantonsbürgerrechts keine Änderung vor. Es wird einzig vorgeschlagen, dass der Grosse Rat neu eine Einbürgerungskommission einsetzt. Eine solche hat bis am 30. April 2005 be-standen.
 
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 10: 
 
Einbürgerungsvoraussetzungen
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.2
 
Aufenthaltsdauer (§ 4 KBüG-Entwurf)
 
Die gesuchstellende Person muss bei Einreichung des Gesuchs folgende Voraussetzung erfüllen: Sie muss neu einen ununterbrochenen Aufenthalt von zwei Jahren in der aargaui-schen Gemeinde unmittelbar vor Einreichung des Gesuchs nachweisen.
 
Lässt sich die erfolgreiche Integration bei einer Aufenthaltsdauer von weniger als zwei Jah-ren feststellen, kann der Gemeinderat die erforderliche Aufenthaltsdauer im Einzelfall verkür-zen. Dies kann der Fall sein, wenn eine gesuchstellende Person zum Beispiel nach einem einjährigen Aufenthalt in einer Nachbargemeinde oder im Ausland in die Gemeinde zurück-kehrt, in der sie aufgewachsen und bestens integriert ist.
 
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 11: 
 
Einbürgerungsvoraussetzungen
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.5
 
Respektierung der grundlegenden Prinzipien der Bundes- und Kantonsverfassung (§ 5 Abs. 1 und 4 KBüG-Entwurf)
 
Die Respektierung der grundlegenden Verfassungsprinzipien soll zu Beginn des Einbürge-rungsverfahrens mit der Unterzeichnung einer entsprechenden Erklärung bekräftigt werden. Die gesuchstellende Person ist schriftlich und mündlich über den Inhalt und die praktische Bedeutung der Erklärung zu informieren. Die Unterschrift ist bei der Gesucheingabe vor dem Gemeindeammann, einem anderen Mitglied des Gemeinderats, der Gemeindeschreiberin oder dem Gemeindeschreiber oder der Stellvertretung der Gemeindeschreiberin oder des Gemeindeschreibers eigenhändig zu leisten. Bestehen keine Hinweise für politischen oder religiösen Extremismus, weisen die Erhebungen (z.B. Schulbericht, Arbeitgeberbericht) keine Indizien hinsichtlich Nichtbeachtung von grundlegenden verfassungsmässigen Prinzipien auf und liegen keine relevanten strafrechtlichen Verurteilungen vor, ist eine Achtung der Grund-sätze der Bundes- und der Kantonsverfassung in der Regel zu vermuten. 
 
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 12: 
 
Einbürgerungsvoraussetzungen
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.6
 
Kenntnisse der deutschen Sprache (§ 5 Abs. 1 und 2 KBüG-Entwurf)
 
Der Gesetzesentwurf legt den Schwerpunkt bei der Sprachprüfung nicht auf die Grammatik, sondern auf die Sprachkenntnisse, die für die selbstständige Bewältigung des Alltags erfor-derlich sind. Es soll möglich sein, ein Alltagsgespräch auf Deutsch (Dialekt oder Standard-sprache) zu führen, damit am gesellschaftlichen Leben teilgenommen werden kann. Dazu gehört auch das politische Leben in der Schweiz, im Kanton und in der Gemeinde. 
 
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 13: 
 
Einbürgerungsvoraussetzungen
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.7
 
Staatsbürgerliche Kenntnisse (§ 5 Abs. 1 und 3 KBüG-Entwurf)
 
Zur Vertrautheit mit den schweizerischen Lebensverhältnissen gehört namentlich auch die Vertrautheit mit dem politischen System auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene.
 
Der Gesetzesentwurf legt fest, dass die staatsbürgerlichen Kenntnisse ausreichend sind, wenn sie die Teilnahme am politischen Leben in der Schweiz, im Kanton und in der Gemein-de sowie die Ausübung der politischen Rechte ermöglichen.
 
Die staatsbürgerlichen Kenntnisse werden je nach Variante (siehe Frage 2 und 3) anhand eines kantonal einheitlichen Basistests durch die Gemeinde oder mittels einer umfassenden Prüfung abschliessend durch den Kanton erhoben.
 
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 14: 
 
Einbürgerungsvoraussetzungen
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.8
 
Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (§ 6 KBüG-Entwurf)
 
Der Gesetzesentwurf legt für Erwachsene und Jugendliche differenziert fest, wie Verbrechen und Vergehen bei der Prüfung dieser Einbürgerungsvoraussetzung zu berücksichtigen sind. Übertretungen sowie nicht strafbare Handlungen oder Verhaltensweisen, die gegen die öf-fentliche Ordnung verstossen, sind im Rahmen der Integrationsprüfung angemessen zu be-rücksichtigen, wenn sie auf eine mangelhafte Integration schliessen lassen. 
 
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 15: 
 
Einbürgerungsvoraussetzungen
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.9
 
Wille zur Teilnahme am Wirtschaftsleben oder zum Erwerb von Bildung (§ 7 KBüG-Entwurf)
 
Der Gesetzesentwurf legt fest, wann der Wille zur Teilnahme am Wirtschaftsleben oder zum Erwerb von Bildung gegeben ist. Dazu gehören Vorgaben bezüglich der beruflichen Tätig-keit, des Erwerbs von Bildung, der Tragung von Lebenskosten und Unterhaltspflichten sowie des Nachweises, dass finanzielle Verpflichtungen erfüllt werden. Betreffend Sozialhilfeab-hängigkeit gilt die Vorgabe, dass eine gesuchstellende Person mindestens drei Jahre vor der Eingabe des Gesuchs keine Leistungen aus der Sozialhilfe bezogen hat. In begründeten Fällen kann von dieser Vorgabe abgewichen werden.
 
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 16: 
 
Neuerungen betreffend Verfahren (§§ 14 KBüG-Entwurf)
 
Anhörungsbericht 
Ziff. 5.1: Mitwirkungspflicht der gesuchstellenden Person
Ziff. 5.2: Umgang mit dem Daten- und Persönlichkeitsschutz
Ziff. 5.3: Berichterstattung
Ziff. 5.4: Gebühren
 
Der Gesetzesentwurf regelt die Mitwirkungspflicht der gesuchstellenden Person, den Um-gang mit dem Daten- und Persönlichkeitsschutz sowie die Berichterstattung über die Zusi-cherung des Gemeindebürgerrechts und die Erteilung des Kantonsbürgerrechts. Bei den Gebühren besteht nur dann Handlungsbedarf, wenn die Variante zum Tragen käme, wonach der Kanton einen Teil der Erhebungen und Integrationsprüfung abschliessend vornimmt (Frage 3).
 
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 17: 
 
Neuerungen betreffend Rechtsschutz 
 
Anhörungsbericht Ziff. 5.5
 
Der Gesetzesentwurf regelt den Rechtsschutz gegen ablehnende Entscheide bezüglich Zu-sicherung des Gemeindebürgerrechts und Erteilung des Kantonsbürgerrechts. Gegen Ent-scheide der Gemeinden kann erstinstanzlich beim Regierungsrat, zweitinstanzlich beim Ver-waltungsgericht Beschwerde geführt werden. Dabei überprüft auch der Regierungsrat nur die Rechtmässigkeit von Entscheiden der Gemeinden. Entscheide des Grossen Rats können beim Verwaltungsgericht angefochten werden.
 
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
III:         Weitere Bemerkungen
Bitte senden Sie uns Ihre Antworten mit einem Klick auf das Feld "Übermitteln". Sie erhalten eine automatisierte Meldung, dass die Daten erfolgreich übermittelt worden sind. Sie können uns die PDF-Datei auch per E-Mail an buergerrechtsrevision@ag.ch senden oder auf dem Postweg an dasDepartement Volkswirtschaft und Inneres, Generalsekretariat, Frey-Herosé-Str. 12, 5001 Aarau. 
Einsendeschluss ist der 12. Mai 2011. Besten Dank. 
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